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I. Einleitung 

Das ausländerrechtliche Einreise- und Aufenthaltsverbot anlässlich einer Auswei-

sung hat seit jeher eine primär gefahrenabwehrrechtliche Funktion. Es wird im Aus-

länderzentralregister festgehalten1 und ist Ausgangspunkt für eine Ausschreibung 

im Schengener Informationssystem.2 Es sichert zudem durch eine zeitliche Kompo-

nente seiner Geltung die Verhältnismäßigkeit der Folgen einer Ausweisung.3 Um als 

Mittel der Gefahrenabwehr effektiv einsetzbar zu sein, bedarf das Einreise- und Auf-

enthaltsverbot hinsichtlich seiner Voraussetzungen und Reichweite klarer rechtlicher 

Grundlagen im nationalen Recht, die auch den Vorgaben der Richtlinie 2008/115/EG 

vom 16.12.2008 (Rückführungsrichtlinie)4 gerecht werden. Jedenfalls seit dem Urteil 

des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 03.06.2021 in der Rechtssache BZ,5 

das auf ein Vorabentscheidungsersuchen des Bundesverwaltungsgerichts erging,6 

ist geklärt, dass auch ein Einreise- und Aufenthaltsverbot, welches zu einer aus 

Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung verfügten Ausweisung ergeht und 
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damit zu „nichtmigrationsbedingten“ Zwecken erlassen wird, den Anforderungen der 

Rückführungsrichtlinie genügen muss.7  

II. Tradiertes deutsches Verständnis des ausweisungsbedingten Einreise- und 

Aufenthaltsverbots versus Konzept der Rückführungsrichtlinie 

Dem deutschen Gesetzgeber gelingt es bis heute nicht, sich mit dem System der 

Rückführungsrichtlinie in einer für die Praxis förderlichen Weise zu identifizieren. 

Dies lässt sich auf das historisch gewachsene Verständnis des deutschen Auslän-

derrechts zurückführen, von dem der Gesetzgeber auch unter der Geltung der Rück-

führungsrichtlinie bislang nur zögerlich abgerückt ist.  

1. Nach der tradierten Vorstellung, die auch § 11 Abs. 1 AufenthG in der Fassung 

des zum 01.01.2005 in Kraft getretenen Zuwanderungsgesetzes8 zugrunde lag,9 

funktioniert Gefahrenabwehr am besten durch - aufgrund der Ausweisung - kraft Ge-

setzes eintretende Verbote in Gestalt des Einreise- und Aufenthaltsverbots ein-

schließlich der Titelerteilungssperre. Eine Befristung erfolgte grundsätzlich erst nach 

der Ausreise/Abschiebung und nur auf Antrag und setzte eine Epoche des Wohlver-

haltens im Ausland voraus. Auch wenn sich der Wortlaut seit 21.08.2019 von der 

gesetzlichen Wirkung verabschiedet hat - nunmehr ist nach § 11 Abs. 1 Satz 1, 

Abs. 2 Satz 1 AufenthG bei einer Ausweisung ein Einreise- und Aufenthaltsverbot 

zu erlassen, das nach § 11 Abs. 2 Satz 3 AufenthG bei seinem Erlass von Amts 

wegen zu befristen ist10 - knüpft das Aufenthaltsgesetz das Einreise- und Aufent-

haltsverbot unverändert an die Ausweisung, die ihrerseits strukturell einen legalen 

Aufenthalt beendet (vgl. § 51 Abs. 1 Nr. 5 AufenthG). Der Wortlaut des § 11 Auf-

enthG differenziert auch nicht danach, ob es sich um eine sog. inlandsbezogene 

Ausweisung handelt - bei dieser ist eine Aufenthaltsbeendigung (durch Abschie-

bung) in absehbarer Zeit nicht möglich11 - oder ob eine sog. rückkehrbezogene Aus-

weisung gegeben ist, für die eine Abschiebungsandrohung mit Angabe des konkre-

ten Ziellands der Abschiebung vorliegt. Ferner wird nach § 11 Abs. 4 AufenthG durch 

die Aufhebung des Einreise- und Aufenthaltsverbots oder dessen Verkürzung der 

Weg für eine erneute Legalisierung des Aufenthalts eines Ausgewiesenen freige-

macht. 

2. Der Ansatz der Rückführungsrichtlinie, die nach ihrem Art. 20 bis 24.12.2010 in 

nationales Recht umzusetzen war, ist demgegenüber ein anderer. Im Jahr 2005 

hat die Europäische Kommission für diese Richtlinie einen auf Art. 63 Abs. 3 
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Buchst. b EGV gestützten Vorschlag vorgelegt.12 Diese Bestimmung ermächtigt zu 

einwanderungspolitischen Maßnahmen bezüglich illegaler Einwanderung und il-

legalen Aufenthalts, einschließlich der Rückführung solcher Drittstaatsangehöri-

ger, die sich illegal in einem Mitgliedstaat aufhalten, nicht aber zur Vereinheitli-

chung der nationalen Vorschriften über die Beendigung des legalen Aufent-

halts.13 Die Rückführungsrichtlinie hat - wie schon die herangezogene Grundlage 

des Art. 63 Abs. 3 Buchst. b EGV zeigt - nicht die Absicht, das Aufenthaltsrecht 

der Mitgliedstaaten zu harmonisieren14 und etwa Maßstäbe für die Beendigung 

eines legalen Aufenthalts festzulegen. Sie verfolgt vielmehr das Ziel einer wirk-

samen Rückkehr- und Rückübernahmepolitik illegal aufhältiger Drittstaatsange-

höriger unter vollständiger Wahrung der Grundrechte und der Würde der be-

troffenen Person.15 Ihr Titel und auch ihr Art. 1 verdeutlichen, dass durch diese 

Richtlinie „gemeinsame Normen und Verfahren“ geschaffen werden, die von je-

dem Mitgliedstaat bei der Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger 

anzuwenden sind.16  

Aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Nr. 2 Richtlinie 2008/115/EG folgt, dass - vorbe-

haltlich der in Art. 2 Abs. 2 vorgesehenen Ausnahmen - jeder der in Art. 3 Nr. 1 

definierten Drittstaatsangehörigen, der sich, ohne die Voraussetzungen für die 

Einreise in einen Mitgliedstaat oder den dortigen Aufenthalt zu erfüllen, im Ho-

heitsgebiet dieses Mitgliedstaats befindet, schon allein deswegen dort illegal auf-

hältig ist und somit in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2008/115/EG fällt. 

Der Anwendungsbereich der Richtlinie wird allein unter Bezugnahme auf die Si-

tuation des illegalen Aufenthalts, in der sich ein Drittstaatsangehöriger befindet, 

definiert, unabhängig von den Gründen, die dieser Situation zugrunde liegen, 

oder den Maßnahmen, die gegen ihn getroffen werden können.17 Nach Art. 2 

Abs. 2 Buchst. b Richtlinie 2008/115/EG können die Mitgliedstaaten beschlie-

ßen, diese Richtlinie nicht auf Drittstaatsangehörige anzuwenden, die nach ein-

zelstaatlichem Recht aufgrund einer strafrechtlichen Sanktion oder infolge einer 

strafrechtlichen Sanktion rückkehrpflichtig sind oder gegen die ein Ausliefe-

rungsverfahren anhängig ist. Die Existenz dieser Opt-out-Klausel, die im Übrigen 

auch ein partielles Opt-out zulässt,18 wird im Übrigen als Beleg für das Verständnis 

angesehen, dass die Rückführungsrichtlinie - als eine generelle Regel - auch dieje-

nigen illegal aufhältigen Drittstaatsangehörigen erfasst, die einer strafrechtlichen 

Sanktion unterworfen sind, sonst wäre die spezielle Bestimmung nicht erforderlich 
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gewesen.19 Der drittstaatsangehörige Ausländer, für den das Aufenthaltsgesetz 

gilt und der ausgewiesen und (infolgedessen) illegal aufhältig ist, unterfällt im 

Prinzip den Regelungen der Rückführungsrichtlinie.  

Die durch die Richtlinie 2008/115/EG geschaffenen gemeinsamen Normen und 

Verfahren beziehen sich unter anderem auf den Erlass von Rückkehrentschei-

dungen und deren Vollstreckung20 sowie auf die Verhängung von unions- und 

schengenweit wirkenden Einreiseverboten, deren Dauer nach den Umständen 

des Einzelfalls festgesetzt wird und die der Absicherung der einzelstaatlichen 

Rückführungsmaßnahme dienen.21 Die Richtlinie definiert die „Rückkehrent-

scheidung“ als die behördliche oder richterliche Entscheidung oder Maßnahme, 

mit der der illegale Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen festgestellt und eine 

Rückkehrverpflichtung auferlegt oder festgestellt wird (Art. 3 Nr. 4), und das „Ein-

reiseverbot“ als die behördliche oder richterliche Entscheidung oder Maßnahme, 

mit der die Einreise in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten und der dortige 

Aufenthalt für einen bestimmten Zeitraum untersagt wird und die mit einer Rück-

kehrentscheidung einhergeht (Art. 3 Nr. 6). Nach ihrem Art. 11 Abs. 1 UAbs. 1 

gehen Rückkehrentscheidungen mit einem Einreiseverbot einher, a) falls keine 

Frist für eine freiwillige Ausreise eingeräumt wurde oder b) falls der Rückkehr-

verpflichtung nicht nachgekommen wurde. Gemäß Art. 11 Abs. 1 UAbs. 2 der 

Richtlinie kann in anderen Fällen eine Rückkehrentscheidung mit einem Einrei-

severbot einhergehen. Art. 11 Abs. 2 der Richtlinie sieht vor, dass die Dauer des 

Einreiseverbots in Anbetracht der jeweiligen Umstände des Einzelfalls festge-

setzt wird und grundsätzlich nicht fünf Jahre überschreitet (Satz 1); sie kann je-

doch fünf Jahre überschreiten, wenn der Drittstaatsangehörige eine schwerwie-

gende Gefahr für die öffentliche Ordnung, die öffentliche Sicherheit oder die na-

tionale Sicherheit darstellt (Satz 2). 

Die Rückführungsrichtlinie verlangt - wie deren Art. 3 Nr. 6 und Art. 11 verdeut-

lichen - für das Einreiseverbot und dessen Dauer eine Einzelfallentscheidung in 

Gestalt eines aus dem Blick des deutschen Rechts Verwaltungsakts. Vorausset-

zung für ein Einreiseverbot ist zudem eine Rückkehrentscheidung. Das ist im natio-

nalen Recht die Abschiebungsandrohung,22 nicht die Ausweisung,23 die - wie er-

wähnt - erst die Beendigung des legalen Aufenthalts bewirkt. Dennoch behielt das 

Gesetz zur Umsetzung aufenthaltsrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union 

und zur Anpassung nationaler Rechtsvorschriften an den EU-Visakodex vom 



 

5 
 

22.11.2011,24 mit dem ausweislich der Begründung des Entwurfs zu diesem Gesetz 

die Rückführungsrichtlinie - wenn auch verspätet - vollständig umgesetzt worden 

sei,25 zunächst in § 11 AufenthG das schon bisher im Aufenthaltsrecht im Fall der 

Ausweisung vorgesehene gesetzliche Einreise- und Aufenthaltsverbot sowie das 

Verbot der Titelerteilung unverändert bei; eine (nachträgliche) Befristung dieser Wir-

kungen erfolgte nur auf Antrag.  

Ob diese nicht richtlinienkonforme Umsetzung des Einreiseverbots und dessen 

Dauer darauf zurückzuführen war, dass die deutsche Bundesregierung von der „best 

practice“ des gesetzlichen Einreise- und Aufenthaltsverbots mit - irgendwann auf 

Antrag nachfolgender - Befristung überzeugt war und man sich nicht damit abfinden 

wollte, dass der Versuch, dies mit Vehemenz einzuverhandeln,26 vergeblich gewe-

sen war,27 ist allerdings spekulativ.28  

3. Die dem Richtlinienumsetzungsgesetz 2011 nachfolgende Zeit ist dadurch ge-

kennzeichnet, dass die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung versucht hat, Defi-

zite in der Umsetzung der Rückführungsrichtlinie durch eine unionskonforme Ausle-

gung und Anwendung des Aufenthaltsgesetzes „aufzufangen“. In diese Zeit fielen 

auch die Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts, wonach seit Inkrafttreten 

der Änderung des § 11 Abs. 1 AufenthG durch das Richtlinienumsetzungsgesetz 

2011 Ausländer einen Anspruch darauf haben, dass die Ausländerbehörde mit Er-

lass einer Ausweisung zugleich deren in § 11 Abs. 1 Satz 1 und 2 AufenthG ge-

nannte Wirkungen (Einreise- und Aufenthaltsverbot, Titelerteilungssperre) befris-

tet,29 und deren dort entwickelten Maßstäbe für die Bestimmung der Dauer eines 

Einreise- und Aufenthaltsverbots auch heute noch gelten.30 Daran hat auch der Um-

stand nichts geändert, dass der Gesetzgeber meinte, gleichsam in Korrektur des 

Bundesverwaltungsgerichts, die Länge der Frist seit August 2015 als Ermessens-

entscheidung ausgestalten zu müssen. Zudem bedurfte es kreativer Gedanken des 

Bundesverwaltungsgerichts zur richtlinienkonformen Rechtsfortbildung, damit be-

hördliche Befristungsentscheidungen eines vermeintlich kraft Gesetzes eintretenden 

Einreiseverbots als Anordnung eines Einreiseverbots von bestimmter Dauer ver-

standen werden konnten,31 und eines dezenten Hinweises aus Leipzig, der Gesetz-

geber möge § 11 AufenthG unionskonform überarbeiten.32  

Das Bundesverwaltungsgericht hat auch hinsichtlich weiterer Rechtsfragen für Klä-

rung gesorgt: Auf die Rechtmäßigkeit der Ausweisung hat es keinen Einfluss, 
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dass eine Abschiebungsandrohung nicht ergeht oder aufgehoben wird.33 Das 

Fehlen eines Einreise- und Aufenthaltsverbots bzw. dessen Aufhebung wird als 

folgenlos für die Ausweisung betrachtet.34 Die Rückführungsrichtlinie steht nicht 

der Ausweisung in Form der inlandsbezogenen entgegen.35 Im Anwendungsbe-

reich der Rückführungsrichtlinie muss jedoch nach deren Art. 3 Nr. 6, Art. 11 

Abs. 1 ein Einreiseverbot immer mit einer Rückkehrentscheidung i.S.d. Art. 3 

Nr. 4 dieser Richtlinie, d.h. national einer Abschiebungsandrohung, einhergehen. 

Es gibt folglich kein Einreiseverbot ohne Rückkehrentscheidung,36 während die 

Rechtmäßigkeit einer Rückkehrentscheidung nicht von einem Einreiseverbot ab-

hängt.37  

Für die Abschiebungsandrohung als Rückkehrentscheidung ist Art. 5 Richtlinie 

2008/115/EG von erheblicher Bedeutung. Dieser verpflichtet die Mitgliedstaaten, 

bei der Umsetzung der Richtlinie 2008/115/EG in jedem Stadium des Rückkehr-

verfahrens und damit auch bei dem Erlass einer Rückkehrentscheidung nach 

Art. 6 Richtlinie 2008/115/EG in gebührender Weise a) das Wohl des Kindes, 

b) die familiären Bindungen, c) den Gesundheitszustand der betreffenden Dritt-

staatsangehörigen zu berücksichtigen und den Grundsatz der Nichtzurückwei-

sung einzuhalten. Der Grundsatz der Nichtzurückweisung ist als Grundrecht in 

Art. 18 GRC i.V.m. Art. 33 GFK und in Art. 19 Abs. 2 GRC gewährleistet. Gemäß 

Art. 19 Abs. 2 GRC darf niemand in einen Staat abgeschoben werden, in dem 

für ihn das ernsthafte Risiko einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behand-

lung i.S.v. Art. 4 der Charta besteht. Das in Art. 3 EMRK und Art. 4 GRC aufge-

stellte Verbot unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung hat 

wegen seines Bezugs zu der in Art. 1 GRC geschützten Menschenwürde abso-

luten Charakter. Art. 5 Richtlinie 2008/115/EG steht dem Erlass einer Rückkeh-

rentscheidung entgegen, in der als Zielland ein Land angegeben wird, bei dem 

es ernsthafte und durch Tatsachen bestätigte Gründe für die Annahme gibt, dass 

der Drittstaatsangehörige im Fall der Vollstreckung der Entscheidung der tat-

sächlichen Gefahr einer gegen die Art. 18 oder 19 Abs. 2 GRC verstoßenden 

Behandlung ausgesetzt wäre.38 Kann vor diesem Hintergrund keine Rückkehr-

entscheidung, d.h. keine Abschiebungsandrohung, erlassen werden oder wird 

eine solche aufgehoben, darf im Anwendungsbereich der Rückführungsrichtlinie 

auch kein Einreiseverbot ergehen bzw. Bestand haben.39  
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Es liegt auf der Hand, dass das spezifische deutsche Verständnis, wonach auch 

bei der sog. inlandsbezogenen Ausweisung, also etwa bei der Ausweisung eines 

Ausländers, bei dem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein Abschie-

bungsverbot nach § 60 Abs. 5 AufenthG i.V.m. Art. 3 EMRK festgestellt hat, ein 

Einreise- und Aufenthaltsverbot verfügt wird, aufgrund der genannten Rechtspre-

chung des Gerichtshofs der Europäischen Union zu Art. 5 Richtlinie 

2008/115/EG und zu dem Verhältnis von Rückkehrentscheidung und Einreise-

verbot unionsrechtlich nicht mehr haltbar ist. Auf der Suche nach einem Ausweg 

aus dieser Situation wurde - wohl auch mit Blick auf die entsprechenden Ausfüh-

rungen des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Rechtssache BZ40 - die 

Idee geboren, mit dem Rückführungsverbesserungsgesetzes vom 21.02.202441 

Art. 2 Abs. 2 Buchst. b Richtlinie 2008/115/EG in Anspruch zu nehmen und aus der 

Geltung der Rückführungsrichtlinie für ausreisepflichtig gewordene Straftäter in-

soweit „auszusteigen“, dass auch im Fall der inlandsbezogenen Ausweisung 

eine Abschiebungsandrohung und ein Einreise- und Aufenthaltsverbot erlassen 

werden dürfen. Hierzu wurde u.a. § 59 Abs. 3 Satz 1 AufenthG neu gefasst. 

Tatsächlich leisten die Aktivitäten des Gesetzgebers allerdings einen weiteren 

Beitrag dazu, dass § 11 AufenthG eine der „Dauerbaustellen“ des Aufenthalts-

gesetzes42 bleibt, die sich durch ungeklärte Rechtsfragen auszeichnet.  

III. Die Bestimmung des § 59 Abs. 3 Satz 1 AufenthG - eine inhaltliche Be-

standsaufnahme  

1. Nach § 59 Abs. 3 Satz 1 AufenthG in der seit dem 27.02.2024 gültigen Fas-

sung43 stehen dem Erlass der Androhung Abschiebungsverbote und die in Ab-

satz 1 Satz 1 genannten Gründe für die vorübergehende Aussetzung der Ab-

schiebung nicht entgegen, wenn der Ausländer auf Grund oder infolge einer 

strafrechtlichen Verurteilung ausreisepflichtig ist oder gegen ihn ein Ausliefe-

rungsverfahren anhängig ist. Nach der schon in vorherigen Fassungen des § 59 

Abs. 3 AufenthG enthaltenen und unverändert gebliebenen Bestimmung des 

Satzes 2 ist in der Androhung der Staat zu bezeichnen, in den der Ausländer 

nicht abgeschoben werden darf. § 59 Abs. 1 Satz 1 AufenthG, den § 59 Abs. 3 

Satz 1 AufenthG aufgreift, lautet seit dem 27.02.2024 dahingehend, dass die 

Abschiebung unter Bestimmung einer angemessenen Frist zwischen sieben und 
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30 Tagen für die freiwillige Ausreise anzudrohen ist, wenn keine Abschiebungs-

verbote vorliegen und der Abschiebung weder das Kindeswohl noch familiäre 

Bindungen noch der Gesundheitszustand des Ausländers entgegenstehen.44  

In der Begründung des Entwurfs der Bundesregierung zum Rückführungsverbes-

serungsgesetz heißt es zu § 59 Abs. 1 Satz 1 u.a.:45   

„…..Der EuGH hat in mehreren Verfahren mit Verweis auf Artikel 5 Buch-
stabe a bis c der Rückführungsrichtlinie entschieden, dass bei Vorliegen 
der dort aufgeführten Gründe für ein inlandsbezogenes Abschiebungshin-
dernis, Kindeswohl, familiäre Bindungen und Gesundheitszustand, keine 
Rückkehrentscheidung und somit keine Abschiebungsandrohung erlassen 
werden darf (EuGH, Urteil vom 14. Januar 2021, C-441/19, zur Abschie-
bung eines unbegleiteten Minderjährigen, EuGH, Urteil vom 22. November 
2022, C-69/21, zur Berücksichtigung des Gesundheitszustands des Aus-
länders und EuGH, Beschluss vom 15. Februar 2023, C-484/22, zu Kin-
deswohl und familiären Bindungen des Ausländers). 

Zuletzt hat der EuGH (Urteil vom 6. Juli 2023, C-663/21) diese Auslegung 
auch auf die Fälle ausgeweitet, in denen feststeht, dass die Abschiebung 
nach dem ebenfalls in Artikel 5 der Rückführungsrichtlinie normierten 
Grundsatz der Nichtzurückweisung (Non Refoulement) auf unbestimmte 
Zeit ausgeschlossen ist. Dies hat zur Folge, dass eine Rückkehrentschei-
dung weder bei zielstaatsbezogenen Abschiebungshindernissen, sprich 
Abschiebungsverboten, noch bei den oben genannten drei Fallgruppen 
von inlandsbezogenen Abschiebungshindernissen ergehen darf.“ 

Zu § 59 Abs. 3 Satz 1 wird in der Begründung ausgeführt:46 

„Mit der Änderung macht Deutschland von der in Artikel 2 Absatz 2 Buch-
stabe b der Rückführungsrichtlinie geregelten Möglichkeit umfassend Ge-
brauch, die Rückführungsrichtlinie nicht auf Drittstaatsangehörige anzu-
wenden, die nach einzelstaatlichem Recht aufgrund einer strafrechtlichen 
Sanktion oder infolge einer strafrechtlichen Sanktion rückkehrpflichtig sind 
oder gegen die ein Auslieferungsverfahren anhängig ist.  

Der EuGH hat entschieden, dass die Rückführungsrichtlinie dahingehend 
auszulegen ist, dass es der Aufrechterhaltung eines wegen Ausweisung 
aufgrund strafrechtlicher Verurteilung ergangenen Einreise- und Aufent-
haltsverbots entgegensteht, wenn die Rückkehrentscheidung im Sinne der 
Rückführungsrichtlinie aufgehoben wurde (EuGH, Urteil vom 3. Juni 2021, 
Westerwald, C-546/19). Wegen der in dieser Entscheidung vorausgesetz-
ten Verknüpfung des Einreise- und Aufenthaltsverbots mit der Rückkeh-
rentscheidung konnte daher in Fällen der Ausweisung aufgrund strafrecht-
licher Verurteilung bislang kein Einreise- und Aufenthaltsverbot erlassen 
werden, wenn zugleich Abschiebungshindernisse im Sinne der in Buch-
stabe a dargestellten EuGH-Rechtsprechung vorlagen, da diese eine 
Rückkehrentscheidung und damit eine Abschiebungsandrohung ausge-
schlossen haben. Dem wird durch die aufgenommene Regelung zum „Opt-
out“ nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b der Rückführungsrichtlinie nun-
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mehr Abhilfe verschafft, so dass in diesen Fällen künftig eine Abschie-
bungsandrohung und damit der Erlass eines Einreise- und Aufenthaltsver-
bots möglich ist. Der Erlass des Einreise- und Aufenthaltsverbots erfolgt 
dann auf Grundlage von nationalem Recht.“ 

2. Soweit § 59 Abs. 3 Satz 1 AufenthG davon spricht, dass der Ausländer auf 

Grund oder infolge einer strafrechtlichen Verurteilung ausreisepflichtig wird, folgt 

daraus, dass andere strafrechtliche Entscheidungen, wie etwa die Einstellung 

des Verfahrens nach §§ 153, 153a StPO, nicht erfasst werden. Die strafrechtli-

che Verurteilung ist im Gesetzestext nicht konkretisiert. Es gibt folglich keine 

Eingrenzung auf bestimmte Delikte, die zur Verurteilung geführt haben, noch auf 

die Art der Strafe (denkbar wäre nur Freiheitsstrafe statt auch bei Geldstrafe) 

noch auf die Strafhöhe. Auch zur Frage, ob die Verurteilung rechtskräftig sein 

muss, gibt es keine Äußerung. Allerdings verlangen die der Ausreisepflicht vor-

gelagerten Ausweisungsinteressen, die eine Verurteilung zum Gegenstand ha-

ben, in der Regel die Rechtskraft des Urteils.47 Eine nähere Umschreibung der 

strafrechtlichen Verurteilung ergibt sich auch nicht aus der Begründung des Re-

gierungsentwurfs zum Rückführungsverbesserungsgesetz. Dass an eine Äuße-

rung im Entwurf des Richtlinienumsetzungsgesetzes 2011 zu § 11 Abs. 1 Satz 4 

AufenthG a.F. angeknüpft werden könnte, aus der sich die Notwendigkeit 

schwerwiegender Straftaten ergibt,48 kann nicht mit einer gebotenen Klarheit an-

genommen werden.   

Eine Ausreisepflicht „auf Grund“ einer strafrechtlichen Verurteilung gibt es im 

deutschen Recht nicht; solches existiert nicht als Teil eines Strafausspruchs. Al-

lenfalls ist eine Ausreisepflicht als Folge, als Konsequenz eines Strafurteils („in-

folge“) denkbar. Eine Erklärung findet die - insoweit „überschießende“ - Wortwahl 

„auf Grund“ und „infolge“ jedoch darin, dass das Gesetz damit an den Wortlaut 

in Art. 2 Abs. 2 Buchst. b Richtlinie 2008/115/EG („aufgrund oder infolge einer 

strafrechtlichen Sanktion“) anknüpft, um mit dieser Formulierung i.V.m. mit der 

Fußnote bei der Bezeichnung des Rückführungsverbesserungsgesetzes, wo-

nach - neben anderen genannten Bestimmung - Art. 1 Nr. 12 der Umsetzung der 

Rückführungsrichtlinie dient, zu verdeutlichen, dass - insoweit - vom Opt-out Ge-

brauch gemacht wird.  

Der in § 59 Abs. 3 Satz 1 AufenthG verwendete Begriff „ausreisepflichtig“ greift 

seinerseits § 50 Abs. 1 AufenthG auf. Die Ausreisepflicht tritt nach § 50 Abs. 1 

AufenthG ein, wenn ein Ausländer einen erforderlichen Aufenthaltstitel nicht oder 
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nicht mehr besitzt und ein Aufenthaltsrecht nach dem Assoziationsabkommen 

EWG/Türkei nicht oder nicht mehr besteht. Wie § 51 Abs. 1 AufenthG zeigt, sind 

die Gründe, die zur Beendigung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts führen, an 

sich vielfältiger Natur und nicht auf die Ausweisung (§ 51 Abs. 1 Nr. 5 AufenthG) 

beschränkt. Die Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung als Initi-

ative für das spätere Gesetz49 und damit die Heranziehung der Entstehungsge-

schichte der Norm im Rahmen der Auslegung50 lassen jedoch darauf schließen, 

dass mit der Änderung des § 59 Abs. 3 Satz 1 AufenthG der Ausgangspunkt für 

das Opt-out nur - und damit auch eingrenzend - die Rückkehrpflicht durch eine 

Ausweisung aufgrund strafrechtlicher Verurteilung sein soll, nicht aber andere 

Fälle der Beendigung des legalen Aufenthalts, wie etwa Widerruf des Titels. 

Des Weiteren lässt sich den Ausführungen in der Entwurfsbegründung zum Urteil 

des EuGH vom 03.06.202151 entnehmen, dass die Folgen aus diesem Urteil nicht 

mehr gelten sollen, und daher - der Sache nach unter Nichtanwendung von Art. 5 

und Art. 3 Nr. 3 Richtlinie 2008/115/EG - der Erlass einer Abschiebungsandro-

hung auch bei Vorliegen von Abschiebungsverboten und - nicht nur vorüberge-

henden - Abschiebungshindernissen aus familiären und gesundheitlichen Grün-

den sowie ohne Benennung eines Zielstaats ermöglicht werden soll. Die Wort-

wahl in § 59 Abs. 3 Satz 1 AufenthG „..Gründe für die vorübergehende Ausset-

zung der Abschiebung...“ dürfte daher so zu verstehen sein, dass diese Gründe 

für eine nicht näher absehbare Zeit vorliegen müssen. Gleichzeitig lassen Wort-

laut und auch Entstehungsgeschichte darauf schließen, dass langfristige tat-

sächliche Vollstreckungshindernisse - wie etwa das Fehlen einer zur Abschie-

bung geeigneten Flugverbindungen nach Afghanistan - nicht Gegenstand dieser 

Norm sind.52  

3. Von der Neufassung des § 59 Abs. 3 Satz 1 AufenthG werden verschiedene 

Konstellationen nicht erfasst, die einer inlandsbezogenen Ausweisung zugrunde 

liegen können.  

Mit der Anknüpfung an die Ausweisung aufgrund strafrechtlicher Verurteilung 

wird deutlich, dass eine Ausweisung, die nicht auf eine strafrechtliche Verurtei-

lung gestützt wird - also etwa bei einem Ausweisungsinteresse nach § 54 Abs. 1 

Nr. 2 AufenthG, das auch ohne eine Verurteilung eingreifen kann,53 oder dem 
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durch das Rückführungsverbesserungsgesetz neu geschaffenen Auswei-

sungstatbestand nach § 54 Abs. 1 Nr. 2a AufenthG54 - von vornherein außerhalb 

der geänderten Fassung des § 59 Abs. 3 Satz 1 AufenthG liegt. Entsprechendes 

gilt, wenn für die Ausweisung sowohl ein Ausweisungstatbestand aufgrund einer 

(rechtskräftigen) Verurteilung als auch ein Ausweisungstatbestand vorliegen, der 

nicht an eine Verurteilung anknüpft. Rechtsstaatlich nicht hinnehmbare Bewer-

tungsunsicherheiten sprechen dafür, bei einer „Gemengelage“ § 59 Abs. 3 Satz 1 

AufenthG ebenfalls nicht als einschlägig anzusehen.  

Besteht eine Ausreisepflicht unabhängig von der Ausweisung, etwa, weil der Be-

troffene im Zeitpunkt der Ausweisung (oder sogar schon vor der strafgerichtli-

chen Verurteilung) nicht mehr über einen Aufenthaltstitel verfügt, bzw. aus an-

deren Gründen bereits illegal aufhältig ist, dürfte auch dies nicht erfasst sein.55 

Wie § 58 Abs. 2 Sätze 1 und 2 AufenthG verdeutlichen, können sich (vollzieh-

bare) Ausreisepflichten aus verschiedenen Gründen ergeben und auch verschie-

dene Verwaltungsakte, die jeweils eine Ausreisepflicht auslösen, können mitei-

nander verbunden werden, z.B. Ausweisung und Ablehnung eines Aufenthaltsti-

tels.56 Die Möglichkeit der abweichenden Regelung nach Art. 2 Abs. 2 Buchst. b 

Richtlinie 2008/115/EG erfordert jedoch im Wortlaut einen Kausalzusammen-

hang zwischen der strafrechtlichen Sanktion und der Rückkehrpflicht.57 Diesen 

Wortlaut hat § 59 Abs. 3 Satz 1 AufenthG aufgegriffen. Dem dürfte nicht entge-

genhalten werden können, dass der bereits illegal Aufhältige, der (später) wegen 

einer Straftat verurteilt wird, durch die nicht ausgenommene Geltung von der 

Rückführungsrichtlinie dann in unvertretbarer Weise gegenüber dem Straftäter 

mit rechtmäßigem Aufenthalt begünstigt würde. Es lässt sich der vorliegenden 

Rechtsprechung aus Luxemburg nicht entnehmen, die Kausalität könnte dadurch 

hergestellt werden, dass bei bereits bestehendem illegalen Aufenthalt allein die 

strafrechtliche Verurteilung als Ausgang für die Rückkehrentscheidung herange-

zogen würde.58  

Schließlich ist zu bedenken, dass die wegen einer Verurteilung erfolgte Auswei-

sung eines Flüchtlings, bei dem die Straftat nicht zum Widerruf der Zuerkennung 

der Flüchtlingseigenschaft geführt hat, keine Ausreisepflicht i.S.d. § 50 Abs. 1, 

§ 59 Abs. 3 Satz 1 AufenthG begründet. Zwar gilt nach nationalem Recht, dass 

der Wegfall des Aufenthaltstitels zur Ausreisepflicht führt, dies ist jedoch im Fall 



 

12 
 

der fortbestehenden zuerkannten Flüchtlingseigenschaft „unionsrechtlich über-

lagert“. Abgesehen davon, dass aufgrund der Flüchtlingsverantwortung der Bun-

desrepublik dem Ausländer allein aufgrund seines Status unverändert ein Recht 

zum Aufenthalt im Bundesgebiet zusteht, behält ein anerkannter Flüchtling auch 

nach Verlust des Aufenthaltstitels grundsätzlich die übrigen Rechte aus Kapitel 

VII der Richtlinie 2011/95, d.h. ihm steht insbesondere hinsichtlich der sozialen 

Rechte ein Anspruch auf Inländergleichbehandlung zu.59 Die Annahme einer Il-

legalität stünde mit der Verpflichtung zur Inländergleichbehandlung nicht in Ein-

klang. Für den ausgewiesenen, jedoch nach wie vor subsidiär Schutzberechtigten 

gelten diese Überlegungen entsprechend.  

IV. § 11 AufenthG und Opt-out   

Während sich im Gesetzeswortlaut des § 11 AufenthG kein Hinweis darauf fin-

det, dass aufgrund eines Opt-outs ein Einreise- und Aufenthaltsverbot auch ohne 

Rückkehrentscheidung verfügt werden dürfte, führt die Begründung des Ent-

wurfs der Bundesregierung zum Rückführungsverbesserungsgesetz bei der Er-

läuterung der Änderungen von § 11 AufenthG aus:60   

„Davon unabhängig wird darauf hingewiesen, dass aufgrund des in der 
Begründung zu Nummer 12 Buchstabe b umfassend erklärten „Opt-out“ 
nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b der Rückführungsrichtlinie ein Ein-
reise- und Aufenthaltsverbot nunmehr in Fällen der Ausweisung aufgrund 
von strafrechtlicher Verurteilung auch unabhängig vom Vorliegen einer 
Abschiebungsandrohung mit der Ausweisung wirksam verknüpft werden 
kann, so dass etwa die spätere Aufhebung einer Abschiebungsandrohung 
nicht der Rechtmäßigkeit des Einreise- und Aufenthaltsverbots entgegen-
steht. Dies führt sowohl bei der zwangsweisen Abschiebung als auch im 
Fall der freiwilligen Ausreise dazu, dass das aufgrund einer Ausweisung 
nach strafrechtlicher Verurteilung ergangene Einreise- und Aufenthalts-
verbot mit der Durchführung der Abschiebung bzw. erfolgter freiwilliger 
Ausreise wirksam wird, wenn keine Abschiebungsandrohung (mehr) vor-
liegt.“ 
 

Die Formulierungen in der Begründung zu § 59 Abs. 3 Satz 1 AufenthG, wonach 

von der in Art. 2 Abs. 2 Buchst. b der Rückführungsrichtlinie geregelten Möglich-

keit umfassend Gebrauch gemacht werden soll,61 in Verbindung mit den Ausfüh-

rungen in der Regierungsbegründung zu § 11 AufenthG könnten darauf hindeu-

ten, dass bei einer Ausweisung aufgrund einer strafgerichtlichen Verurteilung 

abweichend von Art. 11 Richtlinie 2008/115/EG das Erfordernis einer (fortbeste-
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henden) Abschiebungsandrohung für ein Einreise- und Aufenthaltsverbot gene-

rell nicht mehr bestünde.62 Aufgrund der Inbezugnahme von Nummer 12 

Buchst. b des Rückführungsverbesserungsgesetzes und des Aufgreifens des Ur-

teils des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Rechtssache BZ63 dürfte 

die Gesetzesbegründung aber nicht so zu verstehen sein, dass nunmehr unter-

schiedslos in allen Ausweisungsfällen, also auch in den rückkehrbezogenen, das 

Einreise- und Aufenthaltsverbot ohne Abschiebungsandrohung erlassen werden 

dürfte bzw. im Fall der Aufhebung der Abschiebungsandrohung erhalten bleiben 

könnte. Der mehrfache Gebrauch von „umfassend“ lässt sich wohl dadurch er-

klären, dass abweichend von der Äußerung des Bundesverwaltungsgerichts ge-

genüber dem Gerichtshof der Europäischen Union in der Rechtssache BZ, wo-

nach Deutschland nicht gemäß Art. 2 Abs. 2 Buchst. b Richtlinie 2008/115/EG 

beschlossen habe, Drittstaatsangehörige, die infolge einer strafrechtlichen Sank-

tion rückkehrpflichtig seien, dem Anwendungsbereich der Richtlinie insgesamt 

zu entziehen,64 deutlich gemacht werden soll, dass sich die Fälle der inlandsbe-

zogenen Ausweisung nunmehr allein nach nationalem Recht richten. Unabhän-

gig davon wäre allein ein aus einer Regierungsbegründung ersichtliches Opt-out 

nicht in rechtlich wirksamer Form erklärt.65 

V. Keine Geltung eines Opt-out nach dem Rückführungsverbesserungsge-

setz für „Altfälle“ 

Nach Unionsrecht betrifft die Erklärung eines Opt-out durch das Rückführungs-

verbesserungsgesetz - deren Wirksamkeit und Zulässigkeit hier unterstellt - die-

jenigen Drittstaatsangehörigen nicht, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 

am 27.02.2024 bereits illegal aufhältig i.S.d. Rückführungsrichtlinie gewesen 

sind und denen der Schutz der Richtlinie zu diesem Zeitpunkt in insoweit nicht 

eingeschränkter Weise zur Seite gestanden hat. Für die Ausweisung, die nicht 

vollzogene Abschiebungsandrohung und das Einreise- und Aufenthaltsverbot ist 

zwar in gerichtlichen Verfahren die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der (letz-

ten) mündlichen Verhandlung oder Entscheidung des (letzten) Tatsachenge-

richts maßgebend.66 Abweichend von diesem Grundsatz gilt ein anderer Zeit-

punkt jedoch dann, wenn und soweit aus Gründen des materiellen Rechts aus-

nahmsweise auf einen anderen Zeitpunkt abzustellen ist.67  
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Zwar können die Mitgliedstaaten beschließen, die Ausnahmeregelung in Art. 2 

Abs. 2 Buchst. b Richtlinie 2008/115/EG - ganz oder partiell - in einer späteren 

Phase nach der ersten Umsetzung der Rückführungsrichtlinie im nationalen 

Recht anzuwenden; jedoch ergibt sich mit der gebotenen Eindeutigkeit aus den 

Ausführungen des Gerichtshofs der Europäischen Union im Urteil vom 

19.09.2013,68 dass dies keine nachteiligen Folgen für die Personen haben darf, 

die zuvor bereits in den Anwendungsbereich der Rückführungsrichtlinie gefallen 

sind.69 Ein Drittstaatsangehöriger, der im Zeitpunkt des Erlasses der Rückfüh-

rungsentscheidung in den Genuss der Schutzwirkung des Art. 5 Richtlinie 

2008/115/EG gekommen ist, verliert diese Rechtsstellung nicht nachträglich, 

wenn der Mitgliedstaat von der Opt-out-Klausel Gebrauch macht.70  

VI. Keine Wahrung der formellen Anforderungen an ein Opt-out nach Art. 2 

Abs. 2 Buchst. b Richtlinie 2008/115/EG durch das Rückführungsverbesse-

rungsgesetz 

Das Bundesverwaltungsgericht ist - u.a. unter Verweis auf das Rückkehrhand-

buch der Europäischen Kommission -71 der Auffassung, dass keine besonderen 

formellen Anforderungen an die Bekanntgabe eines entsprechenden Beschlus-

ses zu stellen seien, jedoch aus den nationalen Rechtsvorschriften - explizit oder 

implizit - klar hervorgehen müsse, ob und in welchem Umfang ein Mitgliedstaat 

die Ausnahmeregelung anwendet.72 Möglicherweise dürften aus Leipziger Sicht 

- für ein teilweises Opt-out - keine hohen Hürden gelten und der Regierungsbe-

gründung zum Rückführungsverbesserungsgesetz in Verbindung mit der Wort-

wahl in § 59 Abs. 3 Satz 1 AufenthG und dem Fußnotenzusatz im Gesetzestitel 

des Rückführungsverbesserungsgesetz mit u.a. Hinweis auf die Rückführungs-

richtlinie73 der Charakter eines ausreichenden „impliziten“ Hervorgehens beige-

messen werden.74 Eine Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union, 

die sich ausdrücklich mit den formellen Anforderungen an ein Opt-out nach Art. 2 

Abs. 2 Buchst. b Richtlinie 2008/115/EG befasst, liegt bislang nicht vor. Für eine 

klare Verortung des Opt-out im Wortlaut eines nationalen und damit auch veröf-

fentlichten Gesetzes sprechen jedoch die allgemeinen Grundsätze, die für die 

Umsetzung der Rückführungsrichtlinie gelten. Nur auf diese Art lässt sich auch 

für Betroffene erkennen, ob und in welchem Umfang der Gesetzgeber von einem 

Opt-out Gebrauch macht.75 
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Die Umsetzung einer Richtlinie bedarf nicht notwendig in jedem Mitgliedstaat ei-

nes Umsetzungsaktes des formellen Gesetzgebers in Gestalt der wörtlichen 

Übernahme der Richtlinienbestimmungen in eine ausdrückliche, besondere Ge-

setzesvorschrift, sondern es reicht - je nach Richtlinieninhalt - aus, wenn ein 

allgemeiner rechtlicher Rahmen bestehender verfassungs- und verwaltungs-

rechtlicher Grundsätze die innerstaatliche Anwendung der Richtlinie sicherstellt. 

Hierdurch muss allerdings die tatsächliche vollständige Anwendung der Richtli-

nien durch nationale Behörden sowie die Erkennbarkeit und Durchsetzbarkeit 

von Rechten einzelner bei individualbegünstigenden Vorschriften gewährleistet 

sein.76 Die Mitgliedstaaten trifft die Pflicht zur hinreichend bestimmten, klaren und 

transparenten Umsetzung von Richtlinien.77 Die Qualität des Umsetzungsakts muss 

den Erfordernissen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit entsprechen. Der Mit-

gliedstaat muss im nationalen Recht einen Rechtszustand herstellen, der den Be-

troffenen in die Lage versetzt, seine aus der Richtlinie erwachsenen Rechte zur 

Kenntnis zu nehmen und diese durchzusetzen.78 In formeller Hinsicht genügen je-

denfalls Parlamentsgesetze und Rechtsverordnungen diesem Erfordernis.79 

Mit der Rückführungsrichtlinie werden illegal aufhältigen Drittstaatsangehörigen 

eindeutig bestimmte Rechte eingeräumt, wie etwa - wie bereits ausgeführt - die 

Beachtung von Art. 5 Richtlinie 2008/115/EG in jedem Stadium des Rückkehr-

verfahrens, deren Umsetzung im Aufenthaltsgesetz und damit durch ein Parla-

mentsgesetz erfolgt ist. Jedenfalls dann, wenn Rechte, die ihre Grundlage in der 

Rückführungsrichtlinie haben, zu einem späteren Zeitpunkt - wie hier - durch ein 

Opt-out nicht länger gewährt werden sollen, spricht dies - quasi als Kehrseite - 

für die Notwendigkeit eines Gesetzgebungsakts, um in klarer, präziser und vor-

hersehbarer Weise erkennen zu können, welche im nationalen Recht umge-

setzte Rechte aus der Rückführungsrichtlinie noch bestehen und welche nicht. 

Dies leistet das Rückführungsverbesserungsgesetz nicht. Die (Regierungs-)Be-

gründung des Gesetzentwurfs ist nicht Gegenstand des Gesetzesbeschlusses 

des Deutschen Bundestags und wird auch nicht im Rahmen der Bekanntma-

chung des Gesetzes mitveröffentlicht.80 Eine irgendwie geartete Verortung des aus 

der Begründung ersichtlichen Anliegens, Einreise- und Aufenthaltsverbote bei aus-

gewiesenen Straftätern ohne Rückkehrentscheidungen zu ermöglichen, ist im 

Normtext des § 11 AufenthG nicht erfolgt, vielmehr ist die gesetzliche Bestim-
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mung mit Bezug zum Einreise- und Aufenthaltsverbot insoweit beibehalten wor-

den;81 die Opt-out Erklärung ist bewusst ausschließlich im Gesetzentwurf er-

folgt.82 Auch § 59 Abs. 3 Satz 1 AufenthG genügt nicht der unionsrechtlich gebote-

nen Klarheit und Erkennbarkeit. Die Empfehlung in der Expertenanhörung, das 

Opt-out unmittelbar im Gesetz zu verankern,83 blieb ohne Folgen.  

VII. Die Bedeutung von „infolge einer strafrechtlichen Sanktion rückkehr-

pflichtig“ i.S.d. Art. 2 Abs. 2 Buchst. b Richtlinie 2008/115/EG und die aus-

stehende Klärung durch den Gerichtshof der Europäischen Union mit Be-

zug zum deutschen Recht  

Ist § 59 Abs. 3 Satz 1 AufenthG tatbestandlich einschlägig, etwa für den Fall 

eines Drittstaatsangehörigen, der über ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 

AufenthG i.V.m. Art. 3 EMRK verfügt, im Besitz einer Niederlassungserlaubnis 

ist und im Bundesgebiet rechtskräftig zu einer langen Freiheitsstrafe verurteilt 

wird,84 stellt sich - neben der zuvor aufgeworfenen Frage der formellen Anforde-

rungen an ein Opt-Out - das Problem, ob das mit dem Rückführungsverbesse-

rungsgesetz intendierte Opt-out in materieller Hinsicht mit Unionsrecht im Ein-

klang gebracht werden könnte. Es könnte sich anbieten, den Gerichtshof der 

Europäischen Union mit dem Thema zu befassen, was „infolge einer strafrecht-

lichen Sanktion rückkehrpflichtig“ bedeutet. Im Kern geht es um die Frage, ob 

ein Drittstaatsangehöriger i.S.d. Art. 2 Abs. 2 Buchst. b Richtlinie 2008/115/EG 

infolge einer strafrechtlichen Sanktion rückkehrpflichtig ist, wenn eine Verwal-

tungsbehörde die Rückerkehrentscheidung erlässt, die deshalb ergeht, weil die 

den Verlust des legalen Aufenthalts bewirkende und damit außerhalb des An-

wendungsbereichs der Richtlinie liegende, ebenfalls behördlich verfügte und alle 

Umstände des Einzelfalls abwägende Ausweisung sich ihrerseits tragend auf 

eine strafgerichtliche Verurteilung stützt. 

1. Soweit die Optionsregelung die hier interessierende strafrechtliche Sanktion 

im Blick hat, gilt sie unzweifelhaft für Mitgliedstaaten, in denen sich die Verpflich-

tung zur Rückkehr aus der richterlicher Entscheidung im Strafurteil ergibt („auf-

grund“)85 oder sie zwar nicht Teil des Strafausspruchs ist, sie jedoch als straf-

rechtliche Nebenfolge ausgelöst wird („infolge“).86 Im deutschen Recht hat weder 

die Beendigung des legalen Aufenthalts noch die Herbeiführung einer Rückkehr-

pflicht ihre Grundlage in einer Strafrechtsnorm.87 Sie beruhen nicht auf einer 
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strafrechtlichen Verurteilung, einer Nebenstrafe oder einer strafrechtlichen Ne-

benfolge.88 Die Beendigung des legalen Aufenthalts durch eine Ausweisung 

(§ 51 Abs. 1 Nr. 5 AufenthG) erfolgt erst durch eine - einer strafrechtlichen Sank-

tion in zeitlichem Abstand nachfolgende - Verwaltungsentscheidung durch die 

Ausländerbehörde. Eine strafrechtliche Sanktion führt in der heutigen Fassung 

des Aufenthaltsgesetzes auch nicht zwingend zum Verlust des Aufenthalts-

rechts. Die Ausweisung setzt neben der Gefährdung der in § 53 Abs. 1 AufenthG 

bezeichneten Schutzgüter eine umfassende und ergebnisoffene Abwägung aller 

Umstände des Einzelfalls voraus, die vom Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

geleitet wird.89 Liegt kein legaler Aufenthalt mehr vor, verfügt die Ausländerbe-

hörde - sofern hierfür die weiteren Voraussetzungen vorliegen - die Abschie-

bungsandrohung, d.h. die Rückkehrentscheidung im Sinne der Rückführungs-

richtlinie,90 und erlässt damit eine Verwaltungsentscheidung, die allenfalls noch 

mittelbar durch eine strafrechtliche Sanktion bedingt ist.  

2. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich dahingehend geäußert, dass auch der 

deutsche Gesetzgeber von der infrage stehenden Ausnahmeregelung des Art. 2 

Abs. 2 Buchst. b Richtlinie 2008/115/EG umfassend Gebrauch machen kann, 

d.h. die strafrechtliche Sanktion im Ausgangspunkt für die Berechtigung des Opt-

out genügt.91 Auch das Niedersächsische OVG hält mit Blick auf die deutsche 

Rechtslage ein Opt-out grundsätzlich für unionsrechtlich möglich;92 der Hessi-

sche VGH hat dies im Ergebnis offen gelassen.93 Zudem gibt es in der Literatur 

Stimmen, die für das deutsche Ausländerrecht die Anwendbarkeit der Options-

regelung bejahen: Es reiche für den von der Rückführungsrichtlinie geforderten 

Zusammenhang zwischen strafrechtlicher Sanktion und Rückkehrpflicht aus, 

wenn eine Straftat für eine Ausweisung herangezogen werde,94 oder - allgemei-

ner formuliert - eine Rückkehrpflicht auf einer behördlichen Entscheidung be-

ruhe, die in kausalem Zusammenhang mit einem Strafurteil stehe.95 Einengend 

wird angenommen, dass die Möglichkeit des Opt-outs nur dann bestehe, wenn 

die strafgerichtliche Verurteilung von Gesetzes wegen zur Ausreisepflicht führe, 

weil die Behörde keinen Handlungsspielraum mehr habe und eine solche Kons-

tellation nur bei der Ist-Ausweisung nach § 53 AufenthG in der bis 31.12.2015 

geltenden Fassung bejaht,96 was allerdings für das heutige Recht nicht mehr gilt. 

3. Zieht man die Kriterien für die Auslegung einer Bestimmung des Unionsrechts 

- Wortlaut, Zusammenhang, Ziele und Entstehungsgeschichte -97 heran, hat das 
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Bundesverwaltungsgericht auf seiner Seite den „geschmeidigen“98, offenen 

Wortlaut der Optionsregelung: „Infolge einer strafrechtlichen Sanktion“ lässt sich 

dahingehend verstehen, dass auch dem Strafrecht nachgelagerte Verwaltungs-

akte umfasst sind, die migrationsrechtliche, sekundäre Folgen eines strafrechtli-

chen Spruchs darstellen. Die Heranziehung anderer Sprachfassungen des Art. 2 

Abs. 2 Buchst. b Richtlinie 2008/115/EG, wie etwa der englischen99, französi-

schen100, italienischen101 oder spanischen102, ergeben nicht zwingend ein ande-

res Bild.  

Zudem könnte die Formulierung „nach einzelstaatlichem Recht … infolge einer 

strafrechtlichen Sanktion rückkehrpflichtig“ darauf hindeuten, dass die Richtlinie 

es den Mitgliedstaaten in Fällen, in denen eine strafrechtliche Sanktion wegen 

eines nach ihren jeweiligen Rechtsordnungen vorliegenden Straftatbestands 

maßgebender Grund für die Aufenthaltsbeendigung ist, gestattet, den Anwen-

dungsbereich der Richtlinie einzuschränken - und zwar unabhängig davon, ob - 

vor dem Hintergrund der bekannten Vielfältigkeit der Rechtsordnungen der Mit-

gliedstaaten - die Beendigung des (legalen) Aufenthalts und die Herbeiführung 

der Rückkehrpflicht auf den Rechtsgrundlagen und Mitteln des Straf- oder des 

Verwaltungsrechts beruhen. Im Übrigen nennen auch Art. 3 Nr. 4 und 6 Richtlinie 

2008/115/EG bei der Begriffsbestimmung „Rückkehrentscheidung“ und „Einrei-

severbot“ gleichwertig die behördliche oder die richterliche Entscheidung. Der 

Fokus der entsprechenden Ausnahmeregelung läge bei diesem Verständnis al-

lein auf dem Vorliegen eines „Strafrechtsfalls“103. So wird es mit Blick auf das 

deutsche Recht für zulässig gehalten, Delikte gegen Bestimmungen des natio-

nalen Rechts in Gestalt von Gewalt und Tötung, die einen Bezug zur öffentlichen 

Ordnung und nationalen Sicherheit haben, als Fälle einzustufen, auf die die Aus-

nahmeregelung Anwendung findet.104  

Ergänzend könnte für dieses Verständnis sprechen, dass das Bundesinnenmi-

nisterium im Kontext des Richtlinienumsetzungsgesetzes 2011 ausweislich einer 

Zusammenstellung zur Evaluierung der Anwendung der Rückführungsrichtlinie 

vom 22.10.2013105 die Europäische Kommission davon unterrichtet hat, dass im 

Gesetz vom Opt-out insoweit Gebrauch gemacht worden sei, als für inhaftierte 

ausreisepflichtige Drittstaatsangehörige keine Frist für eine freiwillige Ausreise 

bestimmt werde (vgl. § 59 Abs. 5 Satz 1 AufenthG a.F.), die Dauer des Einreise-

verbots für ausgewiesene Straftäter fünf Jahre übersteigen dürfe (vgl. § 11 
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Abs. 1 Satz 4 AufenthG 2011) und - abweichend von Art. 12 der Rückführungs-

richtlinie - die Rückkehrentscheidung bei ausgewiesenen Straftätern nicht über-

setzt werde (vgl. § 77 Abs. 3 Satz 4 AufenthG). Die Kommission hat wiederholt 

Umsetzungsdefizite Deutschlands im Bereich der Rückführungsrichtlinie ange-

mahnt,106 die Nutzung der Ausnahmeregelung Art. 2 Abs. 2 Buchst. b Richtlinie 

2008/115/EG gehörte - soweit anhand verfügbarer Unterlagen recherchierbar - 

nicht hierzu.  

Zwar können aus einer verbreiteten Staatenpraxis - anders als im Völker-

recht -107 keine Rückschlüsse auf die Auslegung und Anwendung einer Richtlinie 

gezogen werden, allerdings scheinen ausweislich der Evaluierung der Anwen-

dung der Rückführungsrichtlinie vom 22.10.2013108 auch andere Staaten, die 

Entscheidungen von Verwaltungsbehörden zur Rückführung illegal aufhältiger 

Drittstaatsangehöriger kennen, vom Opt-out Gebrauch zu machen.  

Außerdem könnte für die Sichtweise des Bundesverwaltungsgerichts sprechen, 

dass der Gerichtshof der Europäischen Union in der Rechtssache BZ keine Ein-

wände gegen die Anwendbarkeit der Optionsregelung im deutschen Ausländer-

recht geäußert hat,109 vielmehr sogar beim vorlegenden Bundesverwaltungsge-

richt nachgefragt hat, ob die Darstellung der deutschen Rechtslage seitens der 

deutschen Regierung in ihren beim Gerichtshof eingereichten Erklärungen und 

die dort vertretene Auffassung zutreffen, die Bundesrepublik Deutschland habe 

von der Option des Art. 2 Abs. 2 Buchst. b Richtlinie 2008/115/EG Gebrauch 

gemacht.110 Allerdings hat sich der Gerichtshof nicht ausdrücklich in einer Weise 

geäußert, dass er den Gebrauch des Opt-out im deutschen Recht „abgesegnet“ 

hätte. Solches lässt sich auch nicht in Verbindung mit den Schlussanträgen des 

Generalanwalts in der Rechtsache BZ111 annehmen. Dort heißt es (Rn. 68):  

„… Diese Richtlinie ist anwendbar, es sei denn, der betreffende Mitglied-
staat hat für die Fälle, in denen sich die jeweilige Bedrohung oder Gefahr 
für die öffentliche Ordnung, die öffentliche Sicherheit oder die nationale 
Sicherheit daraus ergibt, dass gegen die Betroffenen eine schwere straf-
rechtliche Sanktion verhängt wurde oder ein Auslieferungsverfahren an-
hängig ist, von seiner ihm durch Art. 2 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 
2008/115/EG eingeräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht.“  
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Der in Rn. 68 in Fußnote 30 enthaltene Verweis auf das Beispiel des Opt-out 

entstammt dem französischen Strafgesetzbuch.112 Es handelt sich um eine Re-

gelung, die dem Strafrecht unterfällt, und nicht mit dem deutschen System ver-

gleichbar ist.  

Mit einer Interpretation des Urteils des Gerichtshofs in der Sache BZ sollte im 

Übrigen zurückhaltend verfahren werden. So hat dieses Urteil die Bedeutung des 

Art. 5 Richtlinie 2008/115/EG - trotz schon vorliegender Rechtsprechung einer 

anderen Kammer - für die Entscheidung nicht zur Kenntnis genommen.113 In der 

Rechtssache BZ ist vielmehr angenommen worden, aus Art. 6 Abs. 1 Richtlinie 

2008/115/EG ergebe sich, dass die Mitgliedstaaten unbeschadet der Ausnah-

men nach den Absätzen 2 bis 5 verpflichtet seien, gegen alle illegal in ihrem 

Hoheitsgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen eine Rückkehrentscheidung zu 

erlassen, und dass diese Erwägungen auch für Drittstaatsangehörige gälten, die 

sich illegal im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufhielten und nicht abgescho-

ben werden könnten, da der Grundsatz der Nichtzurückweisung dem entgegen-

stehe.114 Jedenfalls durch die Rechtsprechung der Großen Kammer des Ge-

richtshofs ist dies überholt.115  

Auch in anderen Entscheidungen ist durch den Gerichtshof bislang nicht aus-

drücklich geklärt worden, ob das „deutsche System“ überhaupt von der Options-

regelung umfasst wird.116 Der Gerichtshof hat sich mehrfach zu dieser Richtlini-

enbestimmung verhalten,117 sich mangels einer entsprechenden konkreten Vor-

lagefrage aber noch nicht ausdrücklich dazu erklärt, ob ein im Wege einer Ver-

waltungsentscheidung durch die Ausländerbehörde verfügtes „Rückkehrpflich-

tig-Werden“, dessen (mittelbarer) Ausgangspunkt eine strafrechtliche Sanktion 

ist, im Sinne der Optionsregelung verstanden werden darf. Auch die - ebenfalls 

zum deutschen Recht ergangene - Entscheidung in der Rechtssache „Filev und 

Osmani“ gibt keinen klaren Hinweis darauf, dass bei einem drittstaatsangehöri-

gen Straftäter eine Rückkehrpflicht kraft Verwaltungsentscheidung unter die Op-

tionsregelung fallen würde.118 Das Urteil beruht - entsprechend den Ausführun-

gen in der Vorlage des Amtsgerichts Laufen vom Juni 2012 zu einer Auswei-

sungsentscheidung aus dem Jahre 1999 - auf der nicht problematisierten An-

nahme, dass die Ausweisung unter die Richtlinie fällt und Deutschland mit dem 

Richtlinienumsetzungsgesetz 2011 von der in Art. 2 Abs. 2 Buchst. b Richtlinie 

2008/115/EG enthaltenen Ermächtigung Gebrauch gemacht habe.119 Mangels 
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entscheidungserheblicher Fragestellung ist der Gerichtshof aber nicht auf das 

hier relevante Problem der Abschiebungsandrohung infolge einer Ausweisung 

eingegangen.120 Im Übrigen hat sich bislang keine Entscheidung des Gerichts-

hofs mit den Argumenten beschäftigt, die dafür sprechen, den Anwendungsbe-

reich der Optionsregelung auf Rückkehrverpflichtungen zu beschränken, die sich 

unmittelbar aus dem Strafrecht ergeben.  

4. Der Gegenstand der Optionsregelung und ihr Sinn und Zweck als einer Aus-

nahmevorschrift121 streiten - nicht zuletzt mit Blick auf die Ziele der Rückfüh-

rungsrichtlinie - für ein restriktives Verständnis, das sich auch auf die Entste-

hungsgeschichte der Vorschrift stützen kann.  

a) Die Optionsregelung gemäß Art. 2 Abs. 2 Buchst. b Richtlinie 2008/115/EG 

war im Vorschlag der Kommission vom 01.09.2005122 nicht enthalten. In einem - 

in die Zeit der deutschen Ratspräsidentschaft fallenden - Vermerk des Vorsitzen-

des des Ausschusses für Einwanderungs-, Grenz- und Asylfragen vom 

28.02.2007 ist unter der Überschrift „Anwendungsbereich der Richtlinie“ fol-

gende Passage enthalten:  

„Die Richtlinie erfasst Personen, die die Voraussetzungen für die Einreise- 
und den Aufenthalt nicht oder nicht mehr erfüllen oder die im Zusammen-
hang mit einem Strafurteil abgeschoben werden. Für den Bereich der Ab-
schiebung als Teil eines Strafurteils sind ggf. besondere Regelungen vor-
zusehen.“123 

The Strategic Committee on Immigration, Frontiers and Asylum / Mixed Commit-

tee (EU - Island/Norway and Switzerland) formulierte unter dem 21.11.2007 den 

Wortlaut der Optionsregelung,124 der sodann auf Bestreben des Rates beginnend 

mit dem ersten informellen Trilog im Januar 2008 Eingang in den Text fand.125  

Während der Beratungen des Kommissionsvorschlags war von einigen Mitglied-

staaten die Forderung erhoben worden, aus dem Anwendungsbereich der Richt-

linie Fälle von Rückkehr als strafrechtliche Sanktion auszunehmen. Das Haupt-

argument dieser Staaten war, dass die Richtlinie keine Fragen des Strafrechts 

harmonisieren dürfe.126 Die Kommission machte während der Beratungen im Rat 

stets deutlich, dass die verschiedenen Stufen „Beendigung des legalen Aufent-

halts“ und (deswegen danach) illegaler Aufenthalt zu unterscheiden sind und die 

Rückführungsrichtlinie nur den letzteren Fall erfasst. Die Beendigung des lega-

len Aufenthalts eines Drittstaatsangehörigen aus strafrechtlichen Gründen 
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wurde hingegen eindeutig der ersten Stufe zugeordnet mit der Folge der aus-

schließlichen Kompetenz der Mitgliedstaaten, das zu veranlassen, was sie nach 

ihrem nationalen Strafrecht für nötig erachten. Obwohl sowohl das Europäische 

Parlament als auch andere Mitgliedstaaten die Auffassung der Kommission, 

dass die Beendigung des legalen Aufenthalts - auch mit Mitteln des Strafrechts 

- schon gar nicht vom Anwendungsbereich der Rückführungsrichtlinie erfasst ist, 

stützten, und eine solche Klausel für nicht notwendig erachteten, verlangten 

diese Länder ausdrücklich eine Optionsregelung. Diejenigen Mitgliedstaaten, de-

ren nationales Recht eine Verpflichtung zur Rückkehr kraft richterlicher Entschei-

dung im Strafurteil vorsieht, befürchteten, durch die Richtlinie zu stark in ihren 

nach nationalem Recht mit einer solchen Rückkehrverpflichtung verbundenen, 

für die Betroffenen oft einschneidenden Rechtsfolgen eingeschränkt zu werden; 

insbesondere lehnten die betreffenden Mitgliedstaaten bei einer strafprozessual 

verfügten Rückkehr die zeitliche Befristung eines Wiedereinreise- und Aufent-

haltsverbots strikt ab.127 Im Ergebnis sollte mit dieser Bestimmung klargestellt wer-

den, dass die Richtlinie nicht den Zweck hat, Angelegenheiten des Strafrechts oder 

der Auslieferung zu harmonisieren.128 Das Dokument „CC Return Dir 33“ des Kon-

taktausschusses Rückführungsrichtlinie der Kommission129 formuliert als Beispiel für 

die Anwendung der Optionsregelung: Das nationale Strafrecht kann vorsehen, dass 

eine bestimmte Straftat (Diebstahl, Mord usw.) mit einer doppelten Strafe geahndet 

wird, wenn sie von einem Drittstaatsangehörigen begangen wird: 1. Freiheitsstrafe 

und 2. Beendigung des legalen Aufenthalts/Rückkehr.130 

b) Die Optionsregelung hat - auch im Lichte ihrer Entstehungsgeschichte - nicht 

den Charakter einer „Bestätigung“ dahingehend, dass die Beendigung des lega-

len Aufenthalts aufgrund oder infolge einer strafrechtlicher Maßnahme nicht in 

den Anwendungsbereich der Rückführungsrichtlinie fällt. Sie hätte sonst keinen 

praktischen Anwendungsfall. Dass solches nicht Gegenstand der Richtlinie ist, 

folgt u.a. aus der primärrechtlichen Grundlage des Art. 63 Nr. 3 Buchst. b EGV, 

auf der sie basiert. Zudem wird aus Art. 6 Abs. 6 Richtlinie 2008/115/EG die 

Trennung zwischen der Beendigung des legalen Aufenthalts und der Rückkeh-

rentscheidung deutlich. 

Die Optionsregelung als Teil der Rückführungsrichtlinie kann ihrerseits nur das 

zum Gegenstand haben, was durch die Richtlinie 2008/115/EG selbst geregelt 
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wird. Da diese Richtlinie - wie ausgeführt - nicht zum Ziel hat, die Rechtsvor-

schriften der Mitgliedstaaten über den Aufenthalt von Ausländern insgesamt zu 

harmonisieren, kann sich das Opt-out auch nicht auf Maßnahmen beziehen, die 

erst zur Beendigung des legalen Aufenthalts führen. Denn solches liegt außer-

halb des Regelungsbereichs der Rückführungsrichtlinie. Die Optionsregelung 

betrifft daher nicht die Ausweisung, auch wenn dieser eine strafrechtliche Verur-

teilung vorausgeht, weil die Ausweisung keine Rückkehrentscheidung im Sinne 

der Rückführungsrichtlinie darstellt. Die Optionsregelung greift erst den Rechts-

zustand auf, der nach der Ausweisung eintritt.  

c) Aus der Entstehungsgeschichte der Optionsregelung ergibt sich, dass die 

nach nationalem Recht strafrechtliche Determinierung von Maßnahmen, die an 

sich unter die Rückführungsrichtlinie fallen, zum „Ausstieg“ aus der Anwendung 

der Richtlinie berechtigen. Nach den Zwecken und Zielen des Opt-out und der 

Richtlinie insgesamt dürfte dem das deutsche Regelungssystem nicht gleichste-

hen. Maßnahmen wie die Abschiebungsandrohung infolge einer verwaltungsbe-

hördlich erfolgten Ausweisung, die ihrerseits eine strafrechtliche Sanktion als 

Ausgangpunkt hat, und das Einreise- und Aufenthaltsverbot werden von Verwal-

tungsbehörden auf der Grundlage des Aufenthaltsgesetzes erlassen und unter-

fallen nicht einer strafrechtlichen Autonomie des Mitgliedstaats, deren Sicherung 

die Optionsregelung dient. Hinzukommt, dass die Rückführungsrichtlinie - wie 

unter anderem ihr Artikel 5 verdeutlicht - der Absicherung von Grundrechten 

nach der Grundrechte-Charta dient. Zu erwähnen ist insbesondere der nach 

Art. 5 einzuhaltende Grundsatz der Nichtzurückweisung, der als Grundrecht in 

Art. 18 und Art. 19 Abs. 2 GRC gewährleistet ist.131 Anders als bei der Options-

regelung des Art. 2 Abs. 2 Buchst. a Richtlinie 2008/115/EG, bezüglich derer 

Art. 4 Abs. 4 Buchst. b Richtlinie 2008/115/EG zur Einhaltung des Grundsatzes 

der Nichtzurückweisung verpflichtet, fehlt solches für die Optionsregelung nach 

dem Buchstaben b des Art. 2 Abs. 2, was im Interesse des Ziels der Rückfüh-

rungsrichtlinie, Rückführung auf menschenwürdige Weise unter vollständiger 

Achtung der Grundrechte durchzuführen, für eine enge Auslegung dieser Opti-

onsregelung spricht. Dem von einer Rückkehrpflicht unmittelbar auf strafgericht-

licher Grundlage betroffenen Drittstaatsangehörige stehen Garantien des Straf-

rechts bzw. Strafprozessrechts zur Seite (vgl. Art. 48 ff. GRC, siehe auch Art. 6 

EMRK), so dass er bei einer Pflicht zum Verlassen des Mitgliedstaats auf der 
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Grundlage des Strafrechts nicht ohne einen Schutz ist, den die Rückführungs-

richtlinie an sich gewähren möchte. Dem von einer Verwaltungsentscheidung 

Betroffenen stehen diese Garantien nicht zur Verfügung. Auch die Auslegung 

einer Optionsregelung muss dem Gebot der praktischen Wirksamkeit („effet 

utile“) von Unionsrecht Rechnung tragen, weshalb sie als Ausnahmevorschrift, 

mit der ansonsten nach der Rückführungsrichtlinie gewährte subjektive Rechte 

von illegal aufhältigen Drittstaatsangehörigen132 letztlich beschnitten werden 

können, eng auszulegen ist. Dies spricht ebenfalls dafür, die Optionsregelung 

nicht auf Verwaltungsentscheidungen zu beziehen. 

5. Bei einer Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union dürfte es sich 

anbieten, ergänzend danach zu fragen, in welchem Umfang ein - unterstellt 

unionsrechtlich prinzipiell mögliches - Opt-out einer materiellen Kontrolle 

unterliegt. Luxemburg hat bereits entschieden, dass die Anwendung des Opt-out 

nicht dazu führen darf, dass die Mitgliedstaaten unabhängig von einem 

durchlaufenen Rückkehrverfahren eine illegale Einreise- und einen 

anschließenden illegalen Aufenthalt kriminalisieren, um allein daran anknüpfend 

generell vom Opt-out Gebrauch zu machen, denn dies würde tendenziell zur 

völligen Unanwendbarkeit der Richtlinie führen; dieses überprüft der EuGH.133 

Nach § 59 Abs. 3 Satz 1 AufenthG könnten leichtere Kriminalität und auch 

Geldstrafen als Sanktion ausreichend sein. Der durch die Rückführungsrichtlinie 

intendierte Grundrechtsschutz in Verbindung mit dem Gedanken des „effet utile“ 

könnten dafür sprechen, dass es nicht schrankenlos der Autonomie der 

Mitgliedstaaten überlassen bleibt, was sie für notwendig erachten, sondern dass 

das an eine strafrechtliche Sanktion anknüpfende Opt-out einer materiellen, 

unionsrechtlich kontrollierbaren Begrenzung aufgrund des Verhältnismäßig-

keitsrundsatzes unterliegt. 

 

1  Vgl. etwa § 6 Abs. 5 AZR-Gesetz. 
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mens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen und zur Änderung und Aufhebung der Verordnung 
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Migrations- und Integrationsrecht, 3. Aufl. 2024, § 7 Rn. 144 f. 
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dass die betreffenden Personen unter vollständiger Achtung der Grundrechte auf menschenwürdige Weise zu-
rückgeführt werden“). 

16  EuGH, Urt. v. 27.04.2023 - C-528/21 <M.D.> - juris Rn. 72. 
17  EuGH, Urt. v. 03.06.2021 - C-546721 <BZ> - juris Rn. 43 ff.; Urt. v. 02.07.2020 - C-18/19 <WM>- juris Rn. 25; 

Urt. v. 19.06.2018 - C-181/16 <Gnandi> - juris Rn. 39; Urt. v. 07.06.2016 - C-47/15 <Affum> - juris Rn. 47 ff. 
18  Lutz, in: Thym/Hailbronner, EU Immigration and Asylum Law, 3. Ed. 2022, RL 2008/115/EG, Art. 2 Rn. 6; vgl. 

auch BVerwG, Beschl. v. 06.05.2020 - 1 C 14.19 - juris Rn. 7, dort noch offen gelassen, ob Art. 2 Abs. 2 Buchst. 
b Richtlinie 2008/115/EG den Mitgliedstaaten die Möglichkeit einer lediglich punktuellen Abweichung eröffnet; 
im Sinne einer auch partiellen Möglichkeit jetzt wohl BVerwG, Urt. v. 16.02.2022 - 1 C 6.21 - juris Rn. 54. Siehe 
allg. zur Opt-out-Klausel auch Grupp, in: Bergmann, Handlexikon der Europäischen Union, 6. Aufl. 2022, Stich-
wort Opt-out-Klausel. 

19  Lutz, in: Thym/Hailbronner, EU Immigration and Asylum Law, 3. Ed. 2022, RL 2008/115/EG, Art. 2 Rn. 15 unter 
Hinweis auf EuGH, Urt. v. 03.06.2021 - C-546721 <BZ> - Rn. 46. 

20  Vgl. etwa EuGH, Urt. v. 22.11.2022 - C-69/21 <X> - juris Rn. 84. 
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21  Vgl. Erwägungsgrund 14; BVerwG, Beschl. v. 09.05.2019 - 1 C 14.19 - juris Rn. 42. 
22  BVerwG, Urt. v. 16.02.2022 - 1 C 6.21 - juris Rn. 41, 45 und 56; Urt. v. 21.08.2018 - 1 C 22.17 - juris Rn. 35; 

Urt. v. 21.08.2018 - 1 C 21.17 - juris Rn. 22; Urt. v. 29.05.2018 - 1 C 17.17 - juris Rn. 24; Beschl. v. 08.06.2022 
- 1 C 24.21 - juris Rn. 18; Beschl. v. 06.05.2020 - 1 C 14.19 - juris Rn. 14; Beschl. v. 09.05.2019 - 1 C 14.19 - 
juris Rn. 35. Für die Rechtsprechung bestand die Notwendigkeit, einen nach dem AufenthG bestehenden Akt 
der Aufenthaltsbeendigung als Rückkehrentscheidung zu qualifizieren, da Deutschland die Umsetzung der 
Rückführungsrichtlinie nicht zum Anlass genommen hat, ausdrücklich eine Rückkehrentscheidung zu normie-
ren. Die deutsche Rechtslage unterscheidet sich etwa von derjenigen in Österreich, das in Umsetzung der 
Rückführungsrichtlinie durch Art. 2 des Fremdenrechtsänderungsgesetzes 2011 (BGBl. I v. 23.05.2011) im 
Fremdenpolizeigesetz 2005 u.a. die Rechtsgrundlagen für eine Rückkehrentscheidung (§ 52) und für ein Ein-
reiseverbot (§ 53) geschaffen hat. 

23  BVerwG, Urt. v. 16.02.2022 - 1 C 6.21 - juris Rn. 42; Beschl. v. 09.05.2019 - 1 C 14.19 - juris Rn. 30. 
24  BGBl. I Nr. 59, 2258. Im Folgenden wird für dieses Gesetz die Bezeichnung Richtlinienumsetzungsgesetz 2011 

verwendet. 
25  Dies verdeutlicht ein Auszug aus der Begründung zum Gesetzentwurf (BT-Drs. 17/5470 v. 12.04.2011, S. 1, 

17): „Die Rückführungsrichtlinie zielt auf die Festlegung eines für alle Mitgliedstaaten verbindlichen rechtsstaat-
lichen Mindeststandards bei der Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer. Ein großer Teil der entsprechenden 
Vorgaben wird durch das im geltenden Aufenthaltsgesetz vorgesehene Recht der Aufenthaltsbeendigung be-
reits erfüllt. Allerdings verfolgt die Richtlinie einen anderen dogmatischen Ansatz als das geltende Aufenthalts-
recht, indem ohne Differenzierung zwischen Ausreisepflichten kraft Verwaltungsakts und kraft Gesetzes eine 
„Rückkehrentscheidung“ verlangt wird, an die unterschiedliche prozedurale beziehungsweise formelle Garan-
tien geknüpft werden. Insoweit sind punktuelle gesetzliche Anpassungen mit Blick auf die genannten Form- und 
Verfahrensgarantien erforderlich. Diese erfolgen jedoch innerhalb der geltenden Systematik, indem sie an den 
die Ausreisepflicht begründenden Verwaltungsakt (zum Beispiel Ausweisung) oder an die Abschiebungsandro-
hung nach § 59 des Aufenthaltsgesetzes geknüpft werden. Die Umsetzung der Rückführungsrichtlinie erfordert 
darüber hinaus die Einführung einer Regelobergrenze von fünf Jahren für die Befristung des Einreise- und Auf-
enthaltsverbots gemäß § 11 des Aufenthaltsgesetzes…“. 

26  Exemplarisch: BT-Drs. 16/8717 v. 04.04.2008, S. 8 <Antwort der Bundesregierung auf Frage 12>: „Bei ihrer 
Verhandlungsposition orientiert sich die Bundesregierung an § 11 Abs. 1 Satz 1 AufenthG, der grundsätzlich 
keine zeitliche Befristung für ein Einreise- und Aufenthaltsverbot vorsieht. Soweit § 11 Abs. 1 Satz 3 AufenthG 
eine Befristung „in der Regel“ vorsieht, setzt dies nach dem Wortlaut des Gesetzes einen Antrag voraus. Ein 
solches Antragsverfahren ist nach dem Entwurf der Richtlinie aber nicht vorgesehen. Ausweislich des Textes 
…..setzt sich Deutschland bei den Beratungen für eine grundsätzliche lebenslange Wiedereinreise- und Auf-
enthaltssperre ein, die abgekürzt werden kann ….“. 

27  Die deutschen Vorstellungen fanden auf europäischer Ebene kein Gehör, weil man sich mit der Regelungstech-
nik des Aufenthaltsgesetzes nicht anfreunden konnte, vgl. näher Franßen-de la Cerda, Die Vergemeinschaftung 
der Rückführungspolitik - das Inkrafttreten der EU-Rückführungsrichtlinie - Teil 2, ZAR 2009, 17, 20. 

28  Vgl. zur ursprünglichen Erwartung, der Gesetzgeber werde sich bei der gebotenen Umsetzung der Rückfüh-
rungsrichtlinie mit Blick auf das unionsrechtliche Einreiseverbot der „schwerwiegendsten Änderung des Aufent-
haltsgesetzes bei § 11 AufenthG“ stellen, Franßen-de la Cerda, Die Vergemeinschaftung der Rückführungspo-
litik - das Inkrafttreten der EU-Rückführungsrichtlinie -Teil 2, ZAR 2009, 17, 20. 

29  Grundlegend BVerwG, Urt. v. 14.02.2012 - 1 C 7.11 - juris Rn. 28 f.; Beschl. v. 11.11.2013 - 1 B 11.13 - juris 
Rn. 3. <jew. generalpräventive Ausweisung>; Urt. v. 10.07.2012 - 1 C 19.11 - juris Rn. 30 ff. <spezialpräventive 
Ausweisung>. 

30  BVerwG, Urt. v. 10.07.2012 - 1 C 19.11 - juris Rn. 42 f. <mit Rechtslage Länge der Frist als gebundene Ent-
scheidung>; Urt. v. 22.02.2017 - 1 C 3.16 - juris Rn. 65 f.; Urt. v. 22.02. 2017 - 1 C 27.16 - juris Rn. 22 ff.; Urt. 
v. 16.02.2022 - 1 C 6.21 - juris Rn. 57 ff. <jew. mit Rechtslage ab 01.08.2015 Länge der Frist als Ermessens-
entscheidung>. 

31  BVerwG, Beschl. v. 13.07.2017 - 1 VR 3.17 - juris Rn. 70 ff. <zur Abschiebungsanordnung nach § 58a Auf-
enthG>; Urt. v. 21.08.2018 - 1 C 21.17 - juris Rn. 25 ff. <Einreise- und Aufenthaltsverbot aufgrund Abschie-
bung>; Urt. v. 16.02.2022 - 1 C 6.21 - juris Rn. 19 <Ausweisung. Das BVerwG führt hier aus, dass die Befristung 
eines in § 11 Abs. 1 AufenthG in der bis zum 20.08.2019 geltenden Fassung noch vorgesehenen gesetzlichen 
Einreise- und Aufenthaltsverbots, das mit der Richtlinie 2008/115/EG so nicht vereinbar war, nach der Recht-
sprechung des BVerwG unionsrechtskonform regelmäßig als konstitutiver Erlass eines Einreiseverbots von be-
stimmter Dauer auszulegen ist; damit handelt es sich um einen einheitlichen, auch in sich nicht teilbaren belas-
tenden Verwaltungsakt, der mit der Anfechtungsklage anzugreifen ist. Ein Ermessensfehler bei der Befristung 
führt zur Aufhebung des Einreise- und Aufenthaltsverbots insgesamt.>. 

32  Fricke, jurisPR-BVerwG 25/2018 Anm. 4 unter D: „Es bleibt zu hoffen, dass der Gesetzgeber den erneuten 
Hinweis des BVerwG aufgreift und § 11 AufenthG unionskonform überarbeitet.“. 

33  BVerwG, Urt. v. 16.02.2022 - 1 C 6.21 - juris Rn. 40; Urt. v. 16.11.2023 - 1 C 32.22 - juris Rn. 22. 
34  BVerwG, Urt. v. 09.05.2019 - 1 C 21.18 - juris Rn. 10 ff.; vgl. auch VGH Bad.-Württ., Urt. v. 02.01.2023 - 12 S 

1841/22 - juris Rn. 102; OVG Bremen, Urt. v. 30.08.2023 - 2 LC 116/23 - juris Rn. 54. 
35  BVerwG, Urt. v. 09.05.2019 - 1 C 21.18 - juris Rn. 28 m.w.N.; Urt. v. 16.11.2023 - 1 C 32.22 - juris Rn. 22 f.; 

NdsOVG, Urt. v. 06.03.2024 - 13 LC 116/23 -juris Rn. 93 ff., 114. Vgl. allerdings zuvor die Revisionszulassung 
durch das OVG Bremen, Urt. v. 30.08.2023 - 2 LC 116/23 - juris Rn. 110, da die Frage, ob inlandsbezogene 



 

27 
 

                                                                                                                                        
Ausweisungen mit Art. 6 Richtlinie 2008/115/EG vereinbar seien, grundsätzlich bedeutsam sei, und vom 
BVerwG im Urt. v. 16.02.2022 - 1 C 6.21 - juris Rn. 42 ausdrücklich offen gelassen worden sei. 

36  Vgl. EuGH, Urt. v. 03.06.2021 - C-546/19 <BZ> - juris Rn. 54; BVerwG, Beschl. v. 24.10.2023 - 1 B 15.23 - juris 
Rn. 1 <dort auch zu prozessualen Konsequenzen>; Urt. v. 16.02.2022 - 1 C 6.21 - juris Rn. 52 f.; OVG Bremen, 
Urt. v. 30.08.2023 - 2 LC 116/23 -, juris Rn. 70; VGH Bad.-Württ., Urt. v. 02.01.2023 - 12 S 1841/22 - juris 
Rn. 149; NdsOVG, Urt. v. 06.03.2024 - 13 LC 116/23 - juris Rn. 101. 

37  BVerwG, Urt. v. 21.08.2018 - 1 C 22.17 - juris Rn. 35; Urt. v. 29.05.2018 - 1 C 17.17 - juris Rn. 24 m.w.N. 
38  EuGH, Urt. v. 22.11.2022 - C-69/21 <X> - juris Rn. 56; Urt. v. 06.07.2023 - C-663/21 <AA> - juris Rn. 46 ff.; 

BVerwG, Beschl. v. 11.12.2023 - 1 B 13.23 - juris Rn. 4 ff. sowie vorgehend VGH Bad.-Württ., Urt. v. 02.01.2023 
- 12 S 1841/22 - juris Rn. 105 ff.; Fleuß, jurisPR-BVerwG 3/2024 Anm. 2. 

39  EuGH, Urt. v. 03.06.2021 - C-546/19 <BZ>- juris Rn. 50 ff.; BVerwG, Urt. v. 16.02.2022 - 1 C 6.21 - juris Rn. 53. 
40  EuGH, Urt. v. 03.06.2021 - C-546/19 <BZ> - juris Rn. 42 ff. 
41  Gesetz zur Verbesserung der Rückführung (Rückführungsverbesserungsgesetz), BGBl. I Nr. 54. 
42  Vgl. zu dieser Formulierung Kluth, Mehr Befugnisse für die Ausländerbehörden im Bereich der Rückführung, 

NVwZ 2024, 457, 458. 
43  Gem. Art. 1 Nr. 12 Buchst. b des Rückführungsverbesserungsgesetzes v. 21.02.2024, BGBl. I Nr. 54. 
44  Gem. Art. 1 Nr. 12 Buchst. a des Rückführungsverbesserungsgesetzes v. 21.02.2024, BGBl. I Nr. 54. 
45  BT-Drs. 20/9463 v. 24.11.2023, S. 44 f. 
46  BT-Drs. 20/9463 v. 24.11.2023, S. 44 f. 
47  Vgl. z.B. § 54 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 1a, Nr. 1b AufenthG. 
48  Zu § 11 AufenthG ist in der Begründung zum Entwurf des Richtlinienumsetzungsgesetzes 2011, BT-Drs. 

17/5470, S. 21 ausgeführt: „Die in dem neuen Satz 4 vorgesehenen Ausnahmen von der regelmäßigen Höchst-
frist von 5 Jahren beruhen auf Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b - gegenüber verurteilten Straftätern wird der 
Anwendungsbereich der Richtlinie insoweit eingeschränkt - und Artikel 11 Absatz 2 Satz 2 (schwerwiegende 
Gefahr für die Sicherheit und Ordnung) der Rückführungsrichtlinie. Eine strafrechtliche Verurteilung im Sinne 
der Ausnahme erfordert das Zugrundeliegen schwerwiegender Straftaten…“. 

49  BT-Drs. 20/9463 v. 24.11.2023, S. 44 f. 
50  Zur Bedeutung der Entstehungsgeschichte im Rahmen der Auslegung nationalen Rechts vgl. etwa Ja-

rass/Pieroth, GG, 17. Aufl. 2022, Art. 20 Rn. 61 ff.; Schäfers, Einführung in die Methodik der Gesetzesausle-
gung, JuS 2015, 875 ff. 

51  EuGH, Urt. v. 03.06.2021 - C-546/19 <BZ> - juris Rn. 30 ff. 
52  Vgl. hierzu BT-Drs. 20/9642 v. 06.12.2023, S. 11. 
53  Siehe das Beispiel BVerwG, Urt. v. 22.02.2017 - 1 C 3.16 - juris <Unterstützung der PKK durch Wahrnehmung 

von Vorstandsämtern in Unterstützervereinen, als Versammlungsleiter und Redner>. 
54  Zu § 54 Abs. 1 Nr. 2a AufenthG Hoppe, in: Dörig/Hocks, Migrations- und Integrationsrecht, 3. Aufl. 2024, § 7 

Rn. 95b ff. 
55  Vgl. näher Wittmann, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rückführung, Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen des Ausschusses für Inneres und Heimat des Deutschen Bun-
destages der 20. Wahlperiode am 11.12.2023, S. 57 <Ausschussdrucksache 20(4)348 H>. 

56  Hailbronner/Fritzsch, in: Hailbronner, AuslR, § 58 AufenthG Rn. 38 <Stand: Januar 2024>. 
57  VG Karlsruhe, Urt. v. 27.02.2023 - 19 K 4230/21 - juris Rn. 104; Funke-Kaiser, in: GK-AufenthG, § 11 Rn. 35 

<Stand: Oktober 2022>; ebenso Wittmann, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rückführung, Schrift-
liche Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen des Ausschusses für Inneres und Heimat 
des Deutschen Bundestages der 20. Wahlperiode am 11.12.2023, S. 57 <Ausschussdrucksache 20(4)348 H>. 

58  Vgl. etwa die Rechtssache El Dridi, die einen aus Italien stammenden Fall zum Gegenstand hat. Hier hat der 
Gerichtshof die Optionsregelung schon nicht für einschlägig erachtet, weil die Rückkehrpflicht auf einer Verwal-
tungsentscheidung resultierte. Aus den im Urteil in Bezug genommenen Ausführungen des Generalanwalts 
ergibt sich jedoch auch, dass sowohl das Ausweisungsdekret des Präfekten als auch die Abschiebungsanord-
nung des Questore Entscheidungen der Verwaltung darstellen, die aufgrund des illegalen Aufenthalts des Be-
treffenden getroffen wurden und nicht mit dessen strafrechtlicher Verurteilung zusammenhängen. Zur Frage, 
ob die Optionsregelung einschlägig wäre, wenn die Verwaltungsentscheidung durch die strafgerichtliche Verur-
teilung bedingt gewesen wäre, verhalten sich die Ausführungen nicht (vgl. EuGH, Urt. v. 28.04.2011 - C-61/11 
PPU <El Dridi> - juris Rn. 49 i.V.m. Schlussanträge des Generalanwalts v. 01.04.2011 - C-61/11 PPU <El Dridi> 
- juris Rn. 22 bis 28). 

59  Vgl. näher EuGH, Urt. v. 24.06.2015 - C-373/13 <T.> - juris Rn. 95 ff.; Bauer, in: Bergmann/Dienelt, AuslR, 14. 
Auf. 2022, Vor §§ 53-56 Rn. 34 m.w.N. 

60  BT-Drs. 20/9463 v. 24.11.2023, S. 34 <zu Art. 1 Nr. 4 Buchst a, Doppelbuchst. aa>. 
61  Siehe oben III.1. 
62  So wohl Maor, in: Kluth/Heusch, BeckOK AuslR, § 11 AufenthG Rn. 7c <Stand: 01.04.2024>. 
63  Ebenfalls oben III.1 
64  BVerwG, Beschl. v. 06.05.2020 - 1 C 14.19 -juris Rn. 2 ff. 
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65  Hoppe, in: Dörig/Hocks, Migrations- und Integrationsrecht, 3. Aufl. 2024, § 7 Rn. 147b; siehe auch unten VI. 
66  BVerwG, Urt. v. 16.02.2022 - 1 C 6.21 - juris Rn. 21; Urt. v. 15.08.2019 - 1 C 23.18 - juris Rn. 12; VGH Bad.-

Württ., Urt. v. 02.01.2023 - 12 S 1841/22 - juris Rn. 33. 
67  BVerwG, Urt. v. 15.08.2019 - 1 C 23.18 - juris Rn. 12; siehe auch BVerwG, Urt. v. 03.12.2008 - 1 C 35.07 - juris 

Rn. 11; Urt. v. 02.09.2009 - 1 C 2.09 - juris Rn. 28. 
68  EuGH, Urt. v. 19.09.2013 - C-297/12 <Filev und Osmani> - juris Rn. 53 f. 
69  Vgl. Lutz, in: Thym/Hailbronner, EU Immigration and Asylum Law, 3. Ed. 2022, RL 2008/115/EG, Art. 2 Rn. 7 

<“Member States can decide to make use of the derogation at a later stage. This must, however, not have 
disadvantageous consequences with regard to those persons who were already able to avail themselves of the 
effects of the Directive“> und Nr. 2 der Empfehlung <EU> 2017/2338 der Kommission v. 16.11.2017 für ein 
gemeinsames „Rückkehr-Handbuch“, das von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten bei der Durch-
führung rückkehrbezogener Aufgaben heranzuziehen ist <Rückkehr-Handbuch>, ABl. L 339 S. 83, 95 <„Sofern 
… ein Mitgliedstaat … von dieser Möglichkeit noch keinen Gebrauch gemacht hat, … kann er sich nicht auf das 
Recht berufen, den persönlichen Anwendungsbereich dieser Richtlinie gemäß ihrem Art. 2 Abs. 2 Buchst. b 
gegenüber Personen einzuschränken, auf die die Wirkungen der Richtlinie bereits anwendbar waren.“> - jew. 
unter Inbezugnahme des Urteils des EuGH v. 19.09.2013 - C-297/12 - <Filev und Osmani>. 

70  HessVGH, Beschl. v. 18.03.2024 - 3 B 1784/23 - juris Rn. 17 ff.; NdsOVG, Urt. v. 06.03.2024 - 13 LC 116/23 - 
juris Rn. 104 f. 

71  Nr. 2 der Empfehlung <EU> 2017/2338 der Kommission v. 16.11.2017 für ein gemeinsames "Rückkehr-Hand-
buch", das von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten bei der Durchführung rückkehrbezogener Auf-
gaben heranzuziehen ist <Rückkehr-Handbuch, ABl. L 339 S. 83>. 

72  BVerwG, Urt. v. 16.02.2022 - 1 C 6.21 - juris Rn. 54; siehe auch BVerwG, Beschl. v. 06.05.2020 - 1 C 14.19 - 
juris Rn. 4 <“Weder in § 11 AufenthG (alter wie neuer Fassung) noch in anderen Regelungen des Aufenthalts-
gesetzes findet sich ein - ausdrücklicher oder doch sonst hinreichend klarer - Hinweis darauf, dass der Gesetz-
geber Drittstaatsangehörige, die infolge einer strafrechtlichen Sanktion rückkehrpflichtig sind, (insgesamt) vom 
Anwendungsbereich der Richtlinie ausnehmen wollte.“>. 

73  Siehe oben III.2 sowie zu Ursprung und Intention der Fußnote <Beachtung Art. 20 Abs. 1 UAbs. 2 Richtlinie 
2008/115/EG> BT-Drs. 20/10090 v. 17.01.2024, S. 5, 16. 

74  Die Regierungsbegründung wohl für ausreichend erachtend Maor, in: Kluth/Heusch, BeckOK AuslR, § 11 Auf-
enthG Rn. 7c <Stand: 01.01.2024>. 

75  Vgl. auch Hoppe, in: Dörig/Hocks, Migrations- und Integrationsrecht, 3. Aufl. 2024, § 7 Rn. 147b. 
76  EuGH, Urt. v. 20.03.1997 - C-96/95 <Kommission gegen Deutschland> - juris Rn. 33. 
77  St. Rspr., vgl. etwa EuGH, Urt. v. 15.06.1995 - C-220/94 - juris Rn. 10; Urt. v. 20.03.1997 - C-96/95 <Kommission 

gegen Deutschland> - juris Rn. 39; Pahladsingh, Crimmigration and the EU Return Directive: Fundamental 
rights, criminal sanctions and the legal position of the migrant, 2023, 93 < speziell mit Blick auf die Rückfüh-
rungsrichtlinie und zum Erfordernis klarer, präziser und vorhersehbarer Bestimmungen für den Migranten>. 

78  Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art. 288 AEUV Rn. 120 f., m.w.N. 
<Stand: 8/2012>; Schroeder, in: Streinz, EUV/AEUV, 2. Aufl. 2012, Art. 288 AEUV Rn. 91 ff. 

79  Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, AEUV Art. 288 Rn. 33, m.w.N. 
80  Wittmann, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rückführung, Schriftliche Stellungnahme zur öffentli-

chen Anhörung von Sachverständigen des Ausschusses für Inneres und Heimat des Deutschen Bundestages 
der 20. Wahlperiode am 11.12.2023, S. 18, 58 <Ausschussdrucksache 20(4)348 H>. 

81  Vgl. auch VGH Bad.-Württ., Urt. v. 29.03.2017 - 11 S 2029/16 - juris Rn. 89 <kein Opt-out bzgl. des gesetzlich 
unverändert gebliebenen § 59 Abs. 5 AufenthG i.d.F. des Richtlinienumsetzungsgesetzes 2007>. 

82  Vgl. auch BT-Drs. 20/9642, S. 11 - Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrats 
vom 24.11.2023. 

83  Vgl. Wittmann, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rückführung, Schriftliche Stellungnahme zur öf-
fentlichen Anhörung von Sachverständigen des Ausschusses für Inneres und Heimat des Deutschen Bundes-
tages der 20. Wahlperiode am 11.12.2023, S. 18, 58 <Ausschussdrucksache 20(4)348 H. 

84  Vgl. zu einem solchen Sachverhalt VGH Bad.-Württ., Urt. v. 02.01.2023 - 12 S 1841/22 - juris. 
85  Vgl. zum Verbot des Aufenthalts im französischen Staatgebiet, das als Strafe verhängt wird, etwa Code penal 

Art. 131-30; siehe - allerdings mit Bezug zum Freizügigkeitsrecht - auch Art. 33 Richtlinie 2004/38. 
86  Funke-Kaiser, in: GK-AufenthG, § 11 Rn. 35 <Stand: Oktober 2022>; Funke-Kaiser, in: GK-AufenthG, § 59 Rn. 

328 <Stand: September 2022>; Franßen-de la Cerda, Die Vergemeinschaftung der Rückführungspolitik - das 
Inkrafttreten der EU-Rückführungsrichtlinie, ZAR 2008, 377, 381; vgl. auch Armbruster/Hoppe, Neue Recht-
sprechung zur Befristung der Wirkungen der Ausweisung, ZAR 2013, 309, 317. 

87  Anders noch § 59 des Strafgesetzbuchs der Deutschen Demokratischen Republik v. 12.01.1968 mit späteren 
Änderungen, der bestimmte, dass gegenüber Tätern, die Ausländer sind, anstelle oder zusätzlich zu der im 
verletzten Gesetz angedrohten Strafe auf Ausweisung erkannt werden konnte (Abs. 1); nach Abs. 2 konnte 
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